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Erläuterungen

zu dem Nachtrag Nr. W. III. 1500/4. 16. # • R. A. zu
der Bekanntmachung vmn 28. Dezenter ISIS Nr. W. W
1577/10. IS- K. R. A.

An' Artikel l.
8 i-

Mfatz 1a und ü find unverändert geblieben. Mb,atz 2
ist dahin geändert, daß nur noch die nach dem 1. Januar 1A6
Ls dem Auslage . in, . führte« Bastfaserrohstoffe bezw -Er¬
zeugnisse oder Absälre befchlagnahmefrei Slnben. Die aus
Belgien eingeführten Bastfaser-Rohstoffe sind also b-ichlag
nahmt. 4 L -

8 2
Hu a. Die Abfälle, einschließlich der Fadenabfälle, Spinn

ebfälle und derjenigen aus gerissenen Setlerwaren sowie des
Polsterwergs find beschlagnahmt, jedoch werden Aardenachalft
and Fahrtkkehricht fteigelafsen.

Zu b. Die fadenartigen Fertigerzeugnisse, insbesonderen so
MWvirue bleiben beschlagnahmesrei.

8 3-
Dir Herstellung von Nähgarnen und Nähzwirnen wnd

nunmehr verboten. Ferner wird die Berwendung von Lang-
faseru zur « nferltMNg von Absaltmischgarn veroote,.. Dagegen
bleibt die Herstellung und Weiterverarbeitung von gewissen
reinen Absallgarnen erlaubt.

Die Feinheitsgrenze der zur Verarbeitung am Gewebe
und Klöppelfpitzenzngelassenen Rohgarne wird von ^
auf 51 «iE . Mr den Uebergaug uurd dre Ausarbninng
der am W.  Mai 1916 aus Ketlbäumen benndlicken b„w. -ur
Herstellung von Möppelspitzen vorgeriGet -u. neu b Gag
nahmten Garnnrmrmerrr 45 bis oO englisch b !
aus Kettbäumen besindllchen bis zmn 1. Fum 1916 be'chag-
nahmrfrei' u Garne sowie das Fertizspinnen der aus Sptnustühle
gebuchten, nun beschlagnahmten Einftihr-Rohstefte zu Garnen
sein« M . » Wfat** -

Die für den Einkauf von Bastfaser-Rohstoffen geltende
Vorschrift wird auf die beschlagnahmten Abfälle ausgedehnt.
Insbesondere dürfen Fadenabfälle auch der Kriegswollßedarse
Äktiengefellschaft angeboten werden.

Zu Artikel II.
Zur Erleichterung des Uebergangs in die neuen « er-

Hättnifss ist in erster Linie die Erfüllung derjenigen Vertrage
erlaubt, welche die Verarbeitung von bisher beschlaznahme-
fteien Rohstoffen(Einfuhr aus dem Anslande bzw. auS Belgien)
bedingen und vor dem 1. Februar 1916 abgeschlossen und.
Außerdem dürfen die vor Veröffentlichung des Nachtrags zu
der Bekanntmachung Nr. W. III. 1577/10. >o. K . <■
übernommenen Kriegslieserungen, fiti welche Nahgarn - ' '
Wendung findet, noch ohne besonderen Belegschern tnr Nah¬
garn ausgeführt werden.

Kttegsruittifterium . _

Btkaünrmstchuull
juv Vereinfachung der Beköstigung. Vom 31. Mai ISli.

Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 des Gefehe»
afetr die Ermächtigung des Binidrsrats zu wirtschaftlin,en
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gnetzvl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

In Gast-, Schank- und Speisewirtschasten iswie in » e»-
eins- und Erfrifchungsräumen dürfen an den Tagen, «ndeiien
die Verabfolgung von Fleisch, Fleischwaren und Flk',chfpe'sew
noch der Verordnung zur Einschränfting des Fletsch- u:0 sct^
Verbrauchs vom 38. Oktober 1915 (ReiSK-Gesetzbl. L. , .4l
überhaupt zulässig ist, zu einer Mahlzeit nicht mehr als zwm
Fleischgerichte zur Auswahl gestellt werden F.-d-ni k»..,te
darf zu einer Mahlzeit nrrr ein FleiGgeriG verabiolgt werden
Als Fleischgerichte im Sinne der Vorschriften m Latz 1 on»
z gelten nicht Fleisch als Aufichnitt aus Brot ,owie Br«h

^ Fe^ Speisenfolgen dürfen höchstens folgende Gänge ent¬
halten: eine Stippe, rin Fischgericht oder Zwischrngerrchi, zu
dem Fleisch, nicht verwendet ist, ein Gericht «ns Flnft,.
mit Beilage, eine Süßspeise oder Kä'e oder Dunstobi. -
Früchte. Art fleischlosen Tagen dürfen sie ein wettere» FNB
geriG oder Zwischengericht, r» dem Fleisch nicht verwende, «ft.
enthalten.
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JPi 'r VcraoretcTjuiig nun warmen tSpeifen , ju Deren >?i/„

Bereitung pett oemenbet ift, auf Wotlegeplatteu ober Rüffeln
ift  verboten, }vtocit  es sich nicht um die gleichzeitige Ver¬

abreichung desselben Gerichts an zwei oder mehrere Person >n
handelt.

S S.
Tre Verabfolgung von roher oder zerlassener Bntt .-r zu

warmen Speisen ist verboten.

km ■s . .

3 ? t c s ,  beit SJun* 1&1&.
Km »I « Gerten tsargeemeifter »e » » reise».

Die Zu - mld Abgangslisten des 1. Vierteljahres 1916
sind mir bestimmt bis zum 20. d. Mts . einzureichen. Wegen
der Aufstellung verweise ich auf die Ausschreiben in Nr
139 des Amtlichen Kreisblattes für 1913 und auf die Br-
stimmungen im Artikel 88 der Ausführungs -Anweisung vour
19. Juni 1906.

Als Fleisch im Sinne dieser Verordnung gilt : Rind-
jl a :b:-  ffchak -, Schweine - und Ziegenfleisch sowie Fleisch von
Gefrugcl und Wild aller Art . Ausgenommen sind Kops, Zunge
Und innere Teile . ° b

8 5.
Die Unternehmer haben einen Abdruck dieser Verordnung

in ihren Betrieben auszuhängen.
8 6.

Wer den Vorschriften der 88 1 bis 3 und 5 znwider-
handelt , wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten boßtrall.

. 8 7.
Xtc Vorschriften dieser Verordnung finden auch auf Ver¬

brauchervereinigungen Anwendung.

^ 8 8.
Tre Landeszentralbehörden erwssen die Bestimmungen zur

Aussuhrung dieser Verordnung.

Tie Landeszentralbehöroen oder die von ihnen bezeich-
ueten Behörden sind befugt , für den einzelnen Fall Aus¬
nahmen zu gestatten . ,

i 9.
Diese Verordnung tritt am 7. Juni 1916 in Kraft.
Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Auner-

krasttretens . i

Berlin,  den 31. Mai 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr . Helfferich.

Die nicht eingegangenen Listen werden aus Kosten der
säumigen Bürgermeister abgeholt werden.

Zur Erlangung einer richtigen Aufstellung der Zu- und
; Abgangslisten und zur Vermeidung von zeitraubenden Rück-
■ fragen empfiehlt es sich, die Listen im Dienstzimmer der

Veranlagungs -Kommission zu Diez aufzustellen. Diejenigen
Herren Bürgermeister , die hiervon Gebrauch machen wollen,
haben sich daher in den Dienststunden hier einzufin-den und
mitzubringen:

a) Formulare für die Zu- und Abgangslisten,
b) Zu- und Abgangskontrollen,
c) alle zu den Zu- und Abgängen gehörigen» in ihrem

Besitz befindlichen Belege.

Diejenigen Herren Bürgermeister , die von Vorstehendem
keinen Gebrauch machen wollen, haben die Zu- und M-
gangslisten auf der Titelseite rricht auszufüllen , jedoch die
Abgangsliste an der dafür bestimmten Stelle zu unter¬
zeichnen. Insbesondere mache ich zur Pflicht , daß sämtliche
Belege mit eingesandt werden. Dieselben sind ordnungs-
nräßig zu heften.

Bei der Ausstellung der Listen ist zu beachten, daß
zwischen den einzelnen Einträgen wegen der Uebersichllich-
keit künftig stets eine Zeile ftei zu lassen ist.

Die Pflichtigen sind künftig in den Listen in der gleichen
MkhenfoliM ununterbrochen aufzuführen , wie sie in den Be-
legen ausgeführt sind. Im Interesse der leichteren und
schnelleren Aufstellung und Prüfung der Listen ist die« un¬
bedingt erforderlich.

Bekanntmachung
über weitere Erleichterung des Brennereibetriebs im Betriebs¬
jahr 1915-16. Vom 31. Mai 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 Gesetzes übe
die Ermächtigung des Bunöesrats zu wirtschaftlichen Maß
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327
folgende Verordnung erlassen:

I.

Be « landwirtschaftlichen Brennereien , die im Lause des
Betriebsjahres 1915-16 Kartoffeln oder Mais verarbeiten , wttb
für dieses Bettiebsjahr von der im 8 43 Ziffer 2 und im
§ 46 des Branntweinsteuergesetzes vom 15. Juli 1909 (Reichs-
Ge,ctzbl. S . 661) vorgesehenen Erhöhung der Betriebsauf-
lage um 3 'Mark vom Hektoliter Alkohol abgesehen.

II.

Brennereien , die bisher Getreide nicht oder nur teil¬
weise verarbeitet lmben. wird gestattet , im Betriebsjahr 1915-16
Mms ohne HefeiM-zeugung zu verarbeiten , ohne daß die nach

^ er 2 be8  Branntwejnsteucrgesetzes von, 15. Juli
x909 unb 8 11 Abs. 1 Ziffer i des Gesetzes, betreffend
Beseitigung des Branntiocinkontingents , vom 14. Juni 1912
mit einew solchen Nebergange zur Getreidcverarbeitnna v-r-
bundenen oder sonstige steuerliche Nachteile eintreten.

Berlin,  den 31. Mai 1916.

Der Reichskanzler
Im Aufträge:

Jahn.

Der Vorsitzende
der E1»ko« me«ste«er»Beranlag««--,Ao« « isfi»n

de» Uuterlahukrelsch».
i A A.: Markloff.

""""

Verordnung.
An die Stelle der Verordnung vom 27. 10. 1914 _

( III & Nr . 36852/2021 — betr . Anmeldepflicht der Auslän-
i der tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1916 folgende Ber-
' ordnung:

z Auf Grmird vcr 88 4 and 9 des Gesetzes über den
, Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich:
| § l . Jedckr über 15 Jahre alte Ausländer hat sich

binnen 12 Stunden nach seiner Ankunft am Aufenthalts-
otte unter Vorlegung seines Pas,es oder des seine Stelle
vertretenden beyördlichen Ausweises (ß 1 Abs. 2 und 8 2
Ahj. 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 16. Dezember 1914,
R .-G .-Bl . S . 251) bei der Ortspoltzeibehörde (Redtervorstand)
persönlich anznmelden.

lieber Tag und Stunde der Anmeldung macht die Poltzri-
bchörde auf dem Paß unter Beidnickung des Amtsstcgels einen
Vermerk.

8 2. Desgleichen hat jeder Ausländer der im 8 1 be-
zeichneten Art , der ,einen Aufenthaltsort verläßt , sich Sinnen
24 Stunden vor der Abreise bei der Ortspolizeibehörde (Polizei¬
revier ) unter Vorzeigung seines Paffes oder des seine Stelle
vertretenden behördlichen Ausweises und unter Angabe des
Reisezieles persönlich abzumelden.

Der Tag der Abreise und das Reiseziel wird von d?r
Ortspolizeibehörde wiedennn auf dem Passe vermerkt.
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e a -,; ^ WtwioHit , bcr « Alte » Viwötüntoev entgeltttct ) oö «*c
utteirtgelMch in  seiner Behansung oder in seinen gewerb-ichen
und vergl . Räumen (Gasthäusern , Pensionen usw.) aufnimmt
»jt verpflichtet , sich über die Erfüllung der Vorschriften im
8 1 spätestens 12 Stunden nach der Aufnahme des Aus¬
länders zu vergetvissern und ün Falle der Nichterfüllung
der Ortspolizeibehörde sofort Mitteilung zu machen.

8 4- An° und Abmeldung gemäß § 1 und 2 kann
miteinander verbunden werden , wenn der Aufenthalt des Ans-
länders an dem betreffenden Orte nickt länger als 3 Tagedauert.

8 5. Die Ortspvlizeibehörde (Revierdorstand ) hat über
die sich an - und abmeldenden Ausländer Listen zu führen,
die Namen , Alter , Nationalität , Paßnummer , und Art des
Passes , sowie Tag der Ankunst , Wohnung und Tag der Ab¬
reise angeben ( Zugänge , Abgänge und Veränderungen die¬
ser Liste sind täglich in den Landkreisen dem Laydrat , in den
Stadtkreisen dem Polizeiverioalter (Polizeipräsident , erster Bür¬
germeister) mstzuteilen.

8 6. Tie über den Aufenthaltswechsel von Ausländern
und ihre periodische Meldepflicht für die Tauer des Krieges
erlassenen allgemeinen Bestimmungen bleiben unverändert ' be¬
stehen.

8 7. Ausländer , welche den Bestimmungen der 88 1
und 2 zuwiderhandeln , werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft . Die gleiche Strafe trifft denjenigen , welcher
dem 8 3 zuwiderhandelt.

Frankfurt a . M ., den 7. Dezember 1915.
Der kommand. General:

Frhr. v. Gall,  General der Infanterie.* * *
l- 4611- Diez,  den 30. Mai 1916.

Die Herren Bürgermeister sowie die Gendarmen des
Kreises ersuche ich, wiederholt die Befolgung vorstehender Ver¬
ordnung aufs Sorgfältigste zu kontrollieren und jede Zu¬
widerhandlung unverzüglich zur Anzerge zu bringen.

»er kanUrai.
_ Duderkadt. _

Bekanntmachung,
betreffend Zulassung von « zetylenschweitz-

apparaten.
Mif Antrag der Technischen Auffichtskommission für die

Unterfuchungs- und Prüfftelle des Deutschen Azethlenver-
ems werden die in zwei Größen hergestvllten Azetylen--
schwelßapparate „Viktoria " der Firma Maschinenvertlleb
Viktoria in Berlin , die durch ineinen Erlaß vom 25. Maust
1914 (H.-M.-Bl . S . 465) nach 8 13 der Azethlenverordnung
unter der Thpenbezeichnung „J 38" zum dauernden Betrieb
rn Arbcitsräumen zugelassen worden sind, nunmehr auch
nach 8 14 n. a . O. unter der Thpenbezeichnung „A 29"
zur vorübergehenden Benutzung in Arbeitsräumen wider-
ruflich unter den a . a. O. festgelegten Voraussetzungen und
BÄstngungen für das Königreich Preußen zugelassen.

Die Fabrikschilder der Slpparate muffen entsprechend
mermm Erlaß vom 25. August 1914 auf den Zinntropfen
cttet Rieten , mit denen sie befestigt sind, den Stempel des
Dmnpfkeffclrevistonsvereins in Berlin tragen.

Für die Zulassung gelten jeweils die von der Technischen
Aufslchtskommission vorgeschlâ nen, den Behörden mitae-
teilten Bedingungen.

Berlin , den 20. Mai 1916.
Der Minister für Handel nnd Gewerbe.

* » «
L 5W6 . Diez,  den 7. Juni 1916.

Indem ich vorstehendes zur öffentlichen Kenntnis
bringe , weise ich die Ortspolizeibehörden hierauf mit dem
Bemerken besonders hin, daß die Apparate mit einem
Fabrikschild versehen sein müssen, das , bis auf die Thpen-
nummer „A 29" an Stelle von „J 38", die im Erlasse
des Herrn Handelsministers vom 25. August 1914 ange¬
führten Angaben enthält.

«sie mit t>en « IMwreatm U \t ju toctVmxtoeube « Sastervvr.
löge mutz die gleiche sein , wie die zu den Apparaten mit
Thpennummer „J 88" gehörige Wasservorlage.

3. B.
Zimmerma » » .

Rekamitmachang.
Der stellvertretende Kommandierende Herr General hat

bestimmt, daß die Leiter der militärischen Jugend«
Vorbereitung  die Bescheinigung iiber Teilnahme an
dcr militärischen Vorbereitung nur solchen Jungmannen
ausstellen dürfen, welche mindestens drei Monate bei der
Zngcndvorbereitung eingeschrieben waren und sich in jeder
Woche an mindestens einer Uebuna, sowie außerdem an
allen in ihrer Abteilung stattfindenden Sonntagsübunaen
beteiligt haben.

Eiu Fernbleiben von diesen Hebungen ist nur aus¬
nahmsweise und nur aus zwingenden Gründen statthaft.
Inwieweit „zwingende" Gründe für das Fernbleiben vor¬
liegen, entscheidet der Leiter.

Wiesbaden, den 29. Mai 1916.

_ »er Reg ierungspräsident
2056. Diez,  den 7. Juni 1916.

Hinsichtlich der Beschlagnahme der deutschen Schasschur
1916/16 verweise ich auf die Bekanntmachung des ftellv.
Generalkommandos des 18. A.-K. in Frankfurt a. M.,
bezw. der Kommandantur in Coblenz vom 17. September
1915, Kreisblatt Nr . 217.

Ein neues Verzeichnis der oemäß 8 4 a. a . O. in
Betracht kommenden Wäschereien ist im Kreisblatt Nr . 100
von diesem Jahre veröffentlicht worden.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister , die Interessenten
hierauf aufmerksam zu machen, damit Verstöße gegen diese
Vorschriften vermieden werden.

«er Landrat.
& «.

Ztmmermann.
■ iX-ii

Abt. I b N. TO .-Nr. 1367.
F r a n k f u r t «r. M ., den 24. ö. 1916.

Anordnung.
Militärpersonen , die von mir mit der Ausübung d. Eisenbahn-

Überwachungsdienstes beauftragt find, haben die Rechte und
Pflichten eines Pvlizeibeamten.

Militärpersonen , die von cinenl anderen kommandierenden
General mit der Ausübung des EifsnbahnüberwachnngsdiensteS
beauftragt find, sind in dem mir unterstellten KvrpSbezirk
zur Ausübung dieses Dienstes berechtigt.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,

General der Infanterie.

Wer Brotgetreide verfüttert oder « rot ver¬
schwendet, versündigt sich am Baterlande

«nd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!
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Beschaffukg voa Kleesaat und von Saat anderer
Futterpflanzen im Errttejahr 1916.

Veröffentlichungen des Preußischen LaudwirtschaftsministeriumS.
Ter Bedarf Deutschlands an Sämereien für den Anbau

Vvn Futterpflanzen ist in Friedenszeiten in beträchtlichem
Umfange dojin Ausland geveckt worden . Während des Krieges
fehlt diese Einfuhr zum größten Teile , zumal auch die neutralen
Staaten , die mit uns noch im Verkehr stehen, nicht in der
Luge sind, von ihren Bestünden namhafte Mengen abzn-
geben. Die einheimischen Landwirte sollten daher , soweit die
örtlichen Berkchltnisse dies irgend zulassen, ihren Bedarf selbst
erzeugen und Wirtschaften , in denen die Verhältnisse be¬
sonders günstig für die Samengetvinrmng liegen , sollten durch
umfangreiche Samenwerbung zrrr Deckung des Gesamtbedrrfs
soviel als irgend möglich beitragen . Die damit für die Wirt¬
schaft verbundenen Unbequemlichkeiten und die erforderlichen
Aufwendungen werden durch die gegen Friedenszeit wesent¬
lich erhöhten Preise ausgewogen.

Der Umfang , in dein der Bedarf bei den einzelnen Lameu-
arten durch die Erzeugung und die noch mögliche Einfuhr-
gedeckt wird , läßt sich aus Mangel an sicheren Unterlagen
schwer ermitteln . Immerhin können nach den Erfahrungen der
Kriegsjahre und ncch sonstigen Feststellungen einige Anhalts¬
punkte nach dieser Richtung hin gegeben werden . Dabei rst zu
berücksichtigen , daß neben dem inländischen Bedarf auch d'.e
sehr erheblichen Anforderungen der besetzten Gebiete beftie-
digt werden müssen. , .

Die Nachfrage nach brauchbarem Rotklee  iameu i, - nn
letzten Jahr außerordentlich groß gewesen. Auch bei voller
Ausnutzung der Einfuhrmöglichkeiten und günstiger Ernte¬
witterung wird die normale  inländische Erzeugung bei
weitem nicht hiureichen , um den Bedarf zu decken. Eine
Steigerung der Erzeugung ist daher dringend geboten , und alle
Wirtschaften , in denen die Möglichkeit vorliegt , guten Rot-
kleesamgn zu werben , sollten davon Gebrauch machen.

!Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse beim Schwede  n-
klee (Bastardklee , Alsike), auch, hier wird der Bedarfs bet
weitem nicht gedeckt werden können , wenn nicht eme wesent¬
liche Steigerung der Erzeugung eintritt.

Weißklee und Gelbklee  ltzopfenklee ) sind im letz¬
ten Jahre nicht so knapp gewesen, wie die beiden erstgenannten
Arten . Eine angemessene Erweiterung der Samenwerbung >n:rd
aber auch hier erfolgen müsseir, wenn der Bedarf ganz ge¬
deckt werden soll. Der letztere ist gegenwärtig größer als zu
normalen Zeiten , eittmal deshalb , weil die in beträchtlichem
Umfange ausgeführten Moor - und Oedlandskulturen martere
Mengen in Anspruch nehmen und weil außerdem infolge o:8
Mangels an Serradellasamcn die beioen Kleearten vielfach
als Ersatz für diese herangezogen ivcrden mußten.

An Wundklee,  der bekanntlich für die leichten wüst
nicht kleefähigen Böden von besonderer Bedeutung .st, konnte
der Bedarf nicht voll gedeckt werden , so daß eine Steigerung
der Samenerzeugung dringend erwünscht erscheint.

Von den ausoauernden Futterpflanzen verdienen die L n -
der ne und die Esparsette  in erster Linie Beachtung
Tie Luzernesamen wurden zu normalen Zeiten in besonders
reichlichem Maße vom Ausland , namentlich von Frankreich
bezogen. Da in Deutschland die Samengewinnung nur unter
günstigen klimatischen und Bodenverhältnissen möglich ist, soll¬
ten sich die Wirtschaften , die diese Vorteile genießen , dre
Werbung des Samens besonders angelegen sein lassen. Das¬
selbe gilt für Äie Esparsette.

Aus die Notwendigkeit der Werbung von Grassamen
aller Art ist schon vielfach hiugewiesen worden . Dies gilt
sowohl für die der Anlage von dauerndem Grünland als
für die dem feldmäßigen Fntterbau dienenden Grassamenarten.

Befördere Beachtung verdienen das Ttinottzegro » nnd d«»
thalk e nifche Raigrfls,  die in erster Linie für den
feldmäßigen Futterbau in Betracht kommen. Der Samen
beider Grasarteft wird i* beträchtlichem Umfange vom Aus¬
land bezogen, namentlich sind die Einfuhren von Thimothesnmen
aus Amerika sehr! umfangreich - Beide Samenarten können
aber auch im Inland von den Futtcrschlägen gewonnen werden.
Die Werbung sollte daher in möglichst großem Umfange be¬
wirkt werden . Bemerkt fei übrigens , daß bei mehrjährigen
Kleegrasfchlägen beide Grasiarten bis zu einem gewissen Um¬
fange durch Knaulgras nnd Wiefenfchwingel ersetzt werden
können, deren Samen dm Jrrland in beträchtlichen Menzen
gewonnen werden.

Das überaus trockene Jahr 1915 hat einen höchst emp¬
findlichen Mangel an Serradellafamen zur Folge gehabt. Dir
Zufuhren vom Ausland waren ganz unbedeutend . Da in diesem
Jahr bessere Erträge in Aussicht stehen, sollte die Samenge¬
winnung nirgends versäumt werden , wo sich die Möglichkeit

i dazu bietet . ' Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei der
Lupine , auch bei ihr ist eine außerordentliche Knappheit an
Saatgut im nächsten Jahr zu erwarten.

Die Gewinnung hinreichenden Samens für die >; utter-
schlüge ist von besonderer Bedeutung , weil wegen der fehlenden
Kraftfuttereinsuhr dem einbeiimischen Futterbau die größte Be¬
achtung zu schenken ist.

Berlin,  den 91. Mai 1916.

Kri «gs -Chro « ik.
1. In n i . Siegreiche Seeschlacht im Skagerrak . Die eng¬

lische Flotte geschlagen. Sie verliert das Großkamvf-
schisf „Warspite ", die Schlachtkreuzer „Queen Martz",
„Prinzeß Royal ", „Jndcsattgable " nnd „ Jncincible ",
ferner die Panzerkreuzer „ Desence", Black „Princr ",
„Warrior ", den kleinen Kreuzer „Birmingham ". meh¬
rere moderne Zerstörer und Torpedoboote . Aus deut¬
scher Sette Verlust des Linienschiffs „Pommern ", der
Kleinen Kreuzer „Wiesbaden ", „Elbing " und „Frauen-
lob". Später sinken noch „Lützow" und „Rostock".

1. Juni.  Der Caillettewald erstürmt . 76 Offiziere und über
9000 Mann gefangen . Starker englischer Angriff bei
Givenchh abgewiesen.

2. Juni.  Englische Stellungen bet Upern gestürmt . Er¬
stürmung des Dorfes Damloup bei Baux . 1253 Eng¬
länder und Franzosen gefangen . -- Auch der eng¬
lische Panzerkreuzer „Warrior " gesunken. _

3. Juni.  Günstiges Fortschreitea der harten Kämpfe öst¬
lich der Maas , lieber 590 Franzosen gefangen . 8800
Italiener gefangen.

4. Juni.  Französische Angriffe rechts der Maas »nter sckyver-
sten feindlichen Verlusten abgewiesen. — Russisch.
Offensive im Südivesten . Dir Höhen östlich Arsier»
genormnen.

5. Juni.  Heftige Kämpfe an der rufsisch-österreichifchr» Frsut
6. I u n i. Panzcrfeste Baux gestürmt. Ueber 700 Gefangene

Sckpvere Niederlage der Engländer bei Verdun.
7 Juni.  Heftiger Artillenelampf bei Berun , Vorstoß M-

lich ^Smorgon . Monte Meletta erstürmt.

Bekantetmachmrg.
Der Tarif für das Lohnkutfcher - G -werbe zu

Bad Ems.  botet 5. Mai 1804 wird für die Don « de»
gegenwärtigen Krieges um 2 5 Prozent  hierdurch erhöhet.

Bad Ems,  den 9. Juni 1916. ^->70
Königl. Kur» und Badepolizet- Kommissariat.

v. Kajdacsy,
Oberstleutnant a. D.

Iieater
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